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Wenn du anhand der Atteste weißt, wo sie in Behandlung ist, könntest du auch die Therapeutin
informieren. Damit bist du aus dem Dilemma raus. Die Therapeutin sollte wissen, wie sie mit
der Information umgehen muss. Ich würde gleich dazu schreiben, woher die Info (bezüglich
Selbstverletzung und bezüglich Therapie) kommt.

Die Information der Eltern mag rechtlich korrekt sein, wird vermutlich aber nicht dazu
beitragen, dass die Schülerin dir weiterhin vertraut. Zumal die Eltern mit großer
Wahrscheinlichkeit Teil des Problems sind.
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